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 Basel, 10. August 2010 

Regierungsratsbeschluss 
vom 9. August 2010 
 
Genehmigung und Umsetzung des UNO-Feuerwaffenprotokolls (Vorlage I) und Ände-
rung des Waffengesetztes (Vorlage II); Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrter Herr Mitar 
 
Mit Schreiben vom 12. Mai 2010 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
EJPD die Kantonsregierungen eingeladen, zur Genehmigung und Umsetzung des UNO-
Feuerwaffenprotokolls (Vorlage I) und Änderung des Waffengesetzes (Vorlage II), zum ent-
sprechenden Bericht sowie grundsätzlich zum UNO-Rückverfolgungsinstrument Stellung zu 
nehmen.  
 
Für die Möglichkeit der Teilnahme an der Vernehmlassung danken wir Ihnen.  
 
Die Vernehmlassung wurde eingehend geprüft. Die Genehmigung und Umsetzung des 
UNO-Feuerwaffenprotokolls (Vorlage I) und die vorgesehenen Änderungen im Eidgenössi-
schen Waffengesetz (Vorlage II) werden als sinnvoll erachtet und somit begrüsst. Es beste-
hen keine Einwendungen oder Änderungsanträge. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

 
    
 
Dr. Guy Morin Marco Greiner 
Präsident Vizestaatsschreiber 
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